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Infoblatt 

Berichtskreisaktualisierung der Abfallstatistiken im Rahmen der 

§§ 3 und 5 des Umweltstatistikgesetzes (UStatG)  

Relevante Anlagen und Tätigkeiten 

 

 

 Deponien/Deponieabschnitte und Langzeitlager 
o Genehmigung gem. DepV 

o Anlagen in der Ablagerungs- und Stilllegungsphase 

 

 Deponien/Deponieabschnitte in der Nachsorgephase 
o mit aktiver oder passiver Entgasung 

 

 Thermische Abfallbehandlungsanlagen 
o Abfallverbrennungsanlagen 

o Klärschlammverbrennungsanlagen 

o Sonderabfallverbrennungsanlagen 

o Sonstige Anlagen zur thermischen Behandlung (z. B. Pyrolyse) 

 

 Feuerungsanlagen mit energet. Verwertung von Abfällen 
o Wärme- und Heizkraftwerke 

o Ersatzbrennstoffkraftwerke 

o Biomassekraftwerke 

o andere Kraftwerke (z. B. Kohlekraftwerke) 

o Produktionsanlagen (Abfallmitverbrennung) 

 

 Chemisch-physikalische Behandlungsanlagen 
o Anlagen zur Regenerierung von Säuren, Basen u. Lösemitteln 

o Anlagen zur Rückgewinnung von Metallen, Lösemitteln usw. 

o Anlagen zur Volumenreduzierung und Wasserabscheidung 

o Sonstige Anlagen der chem.-phys. Behandlung 

 

 Anlagen zur stofflichen Verwertung von Altöl 

 

 Biologische Behandlungsanlagen 
o Kompostierungsanlagen 

o Biogas-/Vergärungsanlagen 

o kombinierte Kompostierungs- und Vergärungsanlagen 

o sonstige biologische Behandlungsanlagen 

 

 Klärschlammfaulbehälter mit Co-Vergärung 

 

 Demontagebetriebe für Altfahrzeuge 
o Altfahrzeuge, welche unter die AltfahrzeugeV fallen 

 



 

 

Seite 2 von 2 

 

 Schredderanlagen und Schrottscheren 

 

 Anlagen zur Zerlegung von Elektro- u. Elektronikaltgeräten 
o Folgebehandlung, die keiner Erstbehandlungstätigkeit entspricht 

 Behandlungsschritte von EAG, die nach der Schafstoffent-

frachtung und Wertstoffseparierung, also nach der Erst-

behandlung durchgeführt werden 

 

 Erstbehandlung von Elektro und Elektronikaltgeräten 
o Zertifizierung nach § 21 ElektroG 

 

 Sortieranlagen 
 

 Mechanisch (biologische) Abfallbehandlung 
 

 Sonstige Behandlungsanlagen 
o Anlagen, die keiner der hier gelisteten Anlagenarten zugeordnet 

werden kann 

o z. B. Ersatzbrennstoffaufbereitung, Kabelaufbereitung, 

Kunststoffverwertung, Speiseresteverwertung, Altsandregenerierung, 

Produktionsanlagen, in denen Abfälle behandelt werden 

 

 Unternehmen mit der Genehmigung zur Einsammlung von 

Verpackungen 
o Einsammlung von Verpackungen aus den Dualen Systemen ist 

nicht relevant 

 

 Anlagen mit Verfüllung bergbaufremder Abfälle 
o übertägig und untertägig 

 

 Anlagen zur Entsorgung von bergbaulichen Abfällen 
o Bergehalden und Haldedeponien 

 

 Bodenbehandlungsanlagen 

 

 Bauschuttrecyclinganlagen 
o einschließlich Anlagen für die Aufbereitung von Straßenaufbruch 

 

 Asphaltmischanlagen 


